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Dafiir & dagegen | 25 J

Gesundheitsartikel: Ein Vorteil
fur die Patienten?

Ein neuer Artikel soll Grundsatze wie Wettbewerbh, Wirtschaftlichkeit und Eigenverantwortung
im Gesundheitswesen in der Verfassung verankern. Gestritten wird vor der Abstimmung vom 1. Juni vor allem
tiber die freie Arztwahl, die Pflegefinanzierung sowie die Kontrolle (iber die Krankenkassen.
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Hunkeler,
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Ida Glanzmann-

Das Krankenversicherungsgesetz (KVG)
wurde eingefiihrt mit der Absicht, allen
Menschen in der Schweiz eine gute,
hochstehende medizinische Versorgung
zu gewdhrleisten. Mit den medizinischen
Fortschritten und den Erwartungshaltun-
gen der Konsumentinnen und Konsumen-
ten sind allein in den letzten zehn Jahren
die Versicherungspramien um rund
sechzig Prozent gestiegen.

Der vorliegende Verfassungsartikel
fordert nun, dass die Grundsdtze Wett-
bewerb, Qualitdt und soziale Sicherheit
in der Verfassung verankert werden.

Mit der Forderung nach einer Qualitdts-
sicherung will man allen eine gute und
transparente Versorgung garantieren,
gleichzeitig aber auch Wirtschaftlichkeit
gewdhrleisten. Immerhin werden im
Gesundheitswesen rund 53 Milliarden
Franken pro Jahr umgesetzt.

Mit der geforderten Transparenz
miissen fiir alle Leistungen Vollkosten
ausgewiesen werden, damit Vergleichs-
moglichkeiten bestehen. Jeder Patient
hat heute schon die freie Arztwahl, die
iibrigens mit diesem Verfassungsartikel
nicht zur Diskussion steht. Die freie
Spitalwahl, die bei der letzten Teil-
dnderung des KVG beschlossen wurde,
ist nur sinnvoll, wenn Vergleiche be-
ziiglich Kosten und Leistungen bei den
Anbietern bestehen.

Patientinnen und Patienten werden in
Zukunft besser tiber die Qualitat, die
Kosten und den Wettbewerb informiert.
Gegner befiirchten einen Leistungsabbau,
der Verfassungsartikel kann keine Ande-
rung in dieser Hinsicht machen. Wenn
zum Beispiel die Pflegefinanzierung oder
die Vertragsfreiheit der Arzte gedndert
wiirde, miissten Gesetzesanderungen
gemacht werden, die wiederum dem
fakultativen Referendum unterstehen.

Margrit Kessler,
Présidentin SPO
Patientenschutz

Der Wortlaut des Verfassungsartikels
klingt harmlos. Wenn man aber die
Wortprotokolle des Parlaments anschaut,
sieht man, was mit dem Artikel erreicht
werden soll. So meint Standerat Hans
Altherr (FDP AR) als Kommissions-
sprecher: «Zwei Eckzdhne hat die Vorlage
doch: Sie heissen Vertragsfreiheit und
Monismus.»

Die Aufhebung des Vertragszwangs
bedeutet fiir die Patientinnen und
Patienten, dass sie ihren Arzt nicht mehr
frei wahlen konnen. Die Krankenkassen
werden ihnen vorschreiben, welche Arzte
sie konsultieren miissen. Das monistische
System (nur ein Zahler) soll eingefiihrt
werden. Der Monist kann nur die Kran-
kenversicherung sein. Das bedeutet: «Alle
Macht den Krankenkassen!» Mit den
Kann-Formulierungen der spitalexternen
Pflege sind Langzeitpflege, Ubergangs-
pflege und Spitex gefdhrdet. Mit der Ein-
fiihrung des KVG im Jahr 1996 wurde im
Bereich der Pflege ausserhalb des Spitals
ein wichtiges Ziel erreicht: Die Kosten fiir
pflegerische Leistungen werden seither
von der Krankenversicherung tiber-
nommen. Ziel dieser Pflege sind der Er-
halt und die Forderung einer moglichst
hohen Selbststandigkeit. Mit der Annah-
me des Verfassungsartikels wiirde diese
gewichtige Errungenschaft geopfert.

Es darf nicht sein, dass Schweizer Biir-
gerinnen und Biirger Nein zur Pflege,
Nein zur Forderung der Selbststandigkeit
und Nein zur Unterstiitzung der Betroffe-
nen sagen. Wenn die Betroffenen fiir
die Pflege ihr gesamtes Geld ausgeben
mussen, werden sie auf 6ffentliche Zu-
wendungen angewiesen sein. Es werden
verlangerte Spitalaufenthalte notig und
iberfliissige Kosten verursacht, die
bei Weitem die bisherigen ambulanten
Pflegekosten tibersteigen.



	Dafür & dagegen : Gesundheitsartikel : ein Vorteil für die Patienten?

